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Zweite Änderung der Studiengangsprüfungsordnung (StgPO) 

für die Masterstudiengänge 

Produktentwicklung und Simulation, 

Flexible Produktionssysteme und 

Fahrzeugtechnik – Nachhaltige Mobilität 

des Fachbereichs Maschinenbau 

der Fachhochschule Dortmund 

 

Vom 17. Juli 2014  

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 und des § 64 Abs. 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 
31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272), hat die Fachhochschule Dortmund die folgende 
Studiengangsprüfungsordnung erlassen: 

 
Artikel I 

 
Die Studiengangsprüfungsordnung (StgPO) für die Masterstudiengänge Produktentwicklung 
und Simulation, Flexible Produktionssysteme und Fahrzeugtechnik – Nachhaltige Mobilität 
des Fachbereichs Maschinenbau der Fachhochschule Dortmund vom 8. Januar 2014 
(Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 35. Jahrgang, 
Nr. 1 vom 10.01.2014), geändert durch Ordnung vom 2. April 2014 (Amtliche Mitteilungen – 
Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 35. Jahrgang, Nr. 22 vom 07.04.2014), 
wird wie folgt geändert: 

 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Als Absatz 1 wird eingefügt: „Besteht eine Modulprüfung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 
aus mehreren Teilprüfungen, berechnet sich die Modulnote aus dem nach 
Leistungspunkten gemäß Anlage 1 gewichteten Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Teilprüfungen.“ 

b) Der bisherige Satz des § 10 wird Absatz 2 und lautet: „Im Übrigen findet § 9 
RahmenPO Anwendung.“ 

2. § 19 Abs. 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: „Sie können in begründeten Fällen in 
mehrere Teilprüfungen gegliedert sein, soweit dies in Anlage 1 vorgesehen ist.“ 

 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2014 in Kraft. 
 
Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen – Verkündungsblatt – der 
Fachhochschule Dortmund veröffentlicht. 

 
 

  



 

Artikel III 
 
Der Rektor wird ermächtigt, die Studiengangsprüfungsordnung (StgPO) für die 
Masterstudiengänge Produktentwicklung und Simulation, Flexible Produktionssysteme und 
Fahrzeugtechnik – Nachhaltige Mobilität des Fachbereichs Maschinenbau der 
Fachhochschule Dortmund neu bekannt zu machen und dabei die vorstehenden Änderungen 
einzuarbeiten. 
 

 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs Maschinenbau 
vom 10.07.2014 sowie des Rektorats der Fachhochschule Dortmund vom 15.07.2014. 

 

Dortmund, den 17. Juli 2014 

 

Der Rektor  

der Fachhochschule Dortmund 

 

 

 

Prof. Dr. Schwick 

 

Der Dekan des Fachbereichs Maschinenbau 

der Fachhochschule Dortmund 

 

 

 

Prof. Dr. Straßmann 

 


